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BETRIEBSANWEISUNG 
tätigkeitsbezogen 

Tätigkeit 

Umgang mit kraftbetriebenem Handwerkzeug 

Gefahrenkennzeichnung 

 

 Verletzungsgefahr (besonders Hand und Finger) bei unsachgemäßem Gebrauch. 

 Verletzungsgefahr durch Späne, scharfe Kanten, herumschleudernde Werkstücke, 
wegfliegende Teile, rotierende Werkzeuge. 

 Verbrennungsgefahr an heißen Werkzeugteilen und Werkstücken. 
 Gefährdung durch elektrischen Strom, insbesondere bei Beschädigung einer 

stromführenden Leitung. 
 Gesundheitsgefährdung durch Lärm, Rauch, Staub und Kühlschmierstoffe. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 Enganliegende Kleidung tragen. 
 Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, 

Schutzbrille. 
 Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand 

überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). 
 Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder 

unwirksam gemacht werden. 
 Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem 

Stecker. 
 Handgeführte Werkzeuge vor dem Ablegen ausschalten und 

Stillstand abwarten. 

 Bei Arbeiten in engen und feuchten Räumen, Werkzeuge mit 
Schutzkleinspannung oder Schutztrennung verwenden. 

 Transformatoren für Schutzkleinspannung oder Schutztrennung 
außerhalb von engen und feuchten Räumen aufstellen. 

 Auf sichere Kabelführung achten; vor Beschädigungen z.B. durch 
Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen. 

 Stolperstellen vermeiden. 

 Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. 

 Das Tragen von lose hängenden langen Haaren ist verboten. 

 Sicherheitskennzeichen beachten. 
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Verhalten im Gefahrfall Ruf Feuerwehr: 112 

 
 Bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen Arbeit einstellen. 
 Maschine abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. 

 Vorgesetzten verständigen. 

Erste Hilfe Notruf: 112 

 

 Maschine abschalten. 
 Verletzten bergen. 

 Erste Hilfe leisten. 
 Unfall Vorgesetzten melden, Unfallanzeige erstellen. 

Entsorgung / Instandhaltung 

 Instandsetzung nur durch beauftragte und sachkundige Person. 
 Reinigen, Abschmieren usw. nur bei abgeschalteter Maschine durchführen. 

 Auf Einhaltung von Prüffristen achten. 
 Reststoffe umweltgerecht nach betrieblicher Anweisung entsorgen. 

 


